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Kindergärten und VHS
der Gemeinde Wallhausen

Wir laden ein zum Vortrag mit dem vielfachen 
Buchautor Detlef Träbert

„Für mein Kind tu ich alles!“ – 
Wie unsere Kleinen glücklich werden

Detlef Träbert ist Diplom-Pädago-
ge und erfolgreicher Autor von 
Ratgeberbüchern zu Erziehen und 
Lernen. Im Vortrag zeigt er auf, 
wie man Frustrati onstoleranz för-
dert und wie Kinder lebenstüchti g, 
moti viert und glücklich werden. 
Humorvoll vermitt elt er jede Men-
ge prakti scher Tipps für einen ge-
lingenden Erziehungsalltag.

Wann? Dienstag, 11.03.2025, 19 Uhr
Wo? Rathaussaal Wallhausen
Eintritt ? 6,- Euro
Infos:  Kiga „Schatztruhe“ Wallhausen
 (Tel. 07955/2328)

Der Bücherti sch des Referenten 
ist ab 18.30 Uhr zugänglich!

Seine bekanntesten Bücher:
• „Ist das mein Kind oder Ihres?!“ – Erziehungsgeschichten 

um Kinder von 0 – 6 J. (MEDU-Verlag)
• „Das Jahr vor dem Schulstart. Wie Eltern ihr Vorschulkind 

fördern können“ (MEDU-Verlag)
• „Schulerfolg ist lernbar. Erziehungsgeschichten und Sach-

texte für gute Noten“ (MEDU-Verlag)
• „Konzentrati on – der Schlüssel zum Schulerfolg“

(MEDU-Verlag)
• „Rechtschreibtraining mit der Schubs®-Methode“

(MEDU-Verlag)
• „Mehr Freude am Lernen! So moti vieren Sie Ihr Kind“

(MEDU- Verlag)
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Hasenjunge Max lebt allein in der Stadt und schlägt sich so 
durch. Sein größter Traum ist, Gang-Mitglied bei den „Wahn-
sinns-Hasen“ zu werden. Um sich vor seinen Kumpels zu bewei-
sen, schwingt er sich auf ein Modellfl ugzeug und wird von einer 
Böe erfasst, die ihn hinein in den Wald treibt. Max landet inmitten 
der Häschenschule. Dort fi ndet er es ziemlich uncool und hat nur 
einen Gedanken: weg von hier! Doch notgedrungen muss sich 
der Stadtlümmel den Regeln im Internat anpassen.
Mitschülerin Emmi hilft ihm zwar dabei, aber Max kann seinen 
neuen Platz noch nicht so recht fi nden. Als die weise Lehrerin 
Hermine das Orakel befragt und Ostern in Gefahr ist, muss Max 
sich entscheiden: Hat er das Zeug, ein echter Osterhase zu 
werden?

Die Vorstellung am Donnerstag, den 13.03.2025 im alten Ge-
bäude der Grundschule Wallhausen beginnt um 14.30 Uhr. 
Der Eintritt beträgt 2,00 Euro. Der Film ist ohne Altersbe-
grenzung und dauert 76 Minuten.
Abschließend ein Hinweis an die Eltern unserer Filmkistebesu-
cher: Der Film erhielt die FSK-Freigabe ohne Altersbegrenzung. 
Wir möchten Ihnen die freiwillige Empfehlung 
vom Bundesver-
band Jugend und 
Film e. V. weiterge-
ben, die diesen 
Film ab 6 Jahre 
empfi ehlt. Bitte be-
denken Sie dies, 
wenn Sie Ihr Kind 
ins Kinderkino im 
Monat März lassen.

„Die Häschenschule“ am 13.03.2025
Moderne Adaption des Kinderbuch-Klassikers „Die Häschenschule“.

Filmkiste-Kinderkino
in Wallhausen

Wa� hausen und der Gemeinderat 
ehren die Firma Eico-Que� e 

Wa� hausen und der Gemeinderat 
ehren die Firma Eico-Que� e 

Wa� hausen und der Gemeinderat 

anläss� ch ihres 100-jährigen Bestehens 
mit einer kleinen Br� ze� gur

Bürgermeister Andreas Frickinger würdigte das Unternehmen 
als „Herzstück der Heimat“, das seit 1924 Traditi on und 
Gemeinschaft  prägt.
Er hob hervor, dass die Unternehmerfamilien Einsiedel sowie 
die Mitarbeitenden seit Generati onen für regionale Wert-
schöpfung, Traditi on, Innovati on und besonders für ein her-
vorragendes Mineralwasser stehen.
Erster Bürgermeister Manfred Schall überreichte im Namen 
des Gemeinderats als Dank und Anerkennung eine kleine 
Bronzefi gur an die Familien Einsiedel und gratulierte herzlich 
zum Jahrhundert-Jubiläum.

Rathaus am 11. März 2025 befl aggt

Nationaler Gedenktag 
für die Opfer 

terroristischer Gewalt

Das Bundeskabinett hat am 16. Februar 2022 be-
schlossen, den 11. März als nationalen Gedenktag für 
Opfer terroristischer Gewalt zu bestimmen. 
Er soll eine Mahnung sein, das Schicksal der Opfer 
und ihrer Angehörigen in unserer Gesellschaft bewusst 
zu machen, ihr Leid nie zu vergessen und mit aller 
Entschlossenheit terroristische Gewalttaten zu ver-
hindern.
Er knüpft an den Europäischen Gedenktag für die 
Opfer des Terrorismus an, der nach den Bombenan-
schlägen in Madrid vom 11. März 2004 eingeführt 
wurde. Die Europäische Union gedenkt seit 2005 jähr-
lich an diesem Tag der Betroffenen terroristischer 
Gräueltaten weltweit. 

Straßensperrung wegen Baumfällarbeiten
Baumfällarbeiten im Bereich des Feuerlöschteichs bzw. 
Spielplatzes in Schönbronn machen es erforderlich, die 
Straße „Am Lindenbrunnen“/Gemeindeverbindungsweg 
nach Gailroth in diesem Bereich ab Montag, den 
10. März bis längstens Freitag, 14. März zu sperren. 

Wir bitten um Ihr Verständnis für diese erforderliche 
Maßnahme.
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Warum beschlagen Fenster?
Unsere Umgebungsluft enthält immer 
Feuchtigkeit. Warme Luft kann dabei 
mehr Wasser aufnehmen als kalte. 
Trifft warme Raumluft auf eine kalte 
Oberfl äche, kann es sein, dass der 
Sättigungspunkt der Luft erreicht wird. 
Dann kondensiert der Wasserdampf. 
Der Randbereich von Fensterschei-
ben ist meist der kälteste Bereich der 
Gebäudehülle. Das Phänomen der 
Tauwasserbildung kommt hier be-
sonders häufi g vor.
Feuchtigkeitsprobleme können aber 
auch an anderen kalten Oberfl ächen, 
z. B. in den Raumecken oder hinter 
Schränken, die vor Außenwänden 
stehen, entstehen. Dabei kann sich 
Schimmel bereits bilden, bevor Tau-
wasser sichtbar wird oder sich die 
Wand feucht anfühlt.

Schimmel: 
Gefahren für Gesundheit und Ge-
bäude
Bleibt die Feuchtigkeit an Fenstern 
und Wänden unbeachtet, können sich 
Schimmelpilze ansiedeln. Diese sind 
nicht nur unansehnlich, sondern auch 
gesundheitsschädlich. Allergien, 
Atemwegserkrankungen und Infektio-
nen können die Folge sein. Zudem 
können Feuchtigkeit und Schimmelpil-
ze Baumaterialien beschädigen, was 
langfristig hohe Renovierungskosten 
verursacht.

Tipps 
für eine schimmelfreie Wohnung
 1. Richtig lüften: Ein Drei-Perso-

nen-Haushalt gibt pro Tag bis zu 
zwölf Liter Wasser an die Raumluft 
ab. Wird nicht ausreichend gelüftet 
kann das leicht zu Problemen füh-

ren. Mehrmals täglich stoßlüften, 
am besten 5 bis10 Minuten, sorgt 
für einen optimalen Luftaustausch 
und reduziert die Feuchtigkeit im 
Raum.

 2.  Raumtemperatur konstant hal-
ten: Sorgen Sie für eine Mindest-
temperatur von 16 bis 18°C in al-
len Wohnräumen. Bei schlechtem 
Bauzustand sind oft höhere Tem-
peraturen erforderlich.

 3.  Kondenswasser sofort entfer-
nen: Mit einem weichen Tuch das 
Wasser von den Fensterrahmen 
wischen – so verhindern Sie 
Schimmel an den Dichtungen.

 4.  Abstand halten: Möbel sollten 
mindestens 5 bis10 Zentimeter 
von Außenwänden entfernt ste-
hen, damit die Luft gut zirkulieren 
kann.

 5.  Feuchtigkeit messen: Hygrome-
ter helfen, die Luftfeuchtigkeit zu 
überwachen. Werte zwischen 40 
und 60 Prozent sind ideal.

Langfristige Lösungen
Wer dauerhaft mit feuchten Fenstern 
und Schimmel zu kämpfen hat, sollte 
über bauliche Maßnahmen nachden-
ken. Folgende Lösungen können 
langfristig Abhilfe schaffen:

• Fensteraustausch: Fachgerecht 
eingebaute, moderne Fenster mit 
Mehrfachverglasung verhindern 
Wärmebrücken und reduzieren die 
Tauwasserbildung. Beim Tausch 
von mehr als einem Drittel der 
Fenster muss von einem Experten 
ein Lüftungskonzept erstellt werden.

• Bessere Wärmedämmung: Eine 
unzureichende Dämmung von Au-
ßenwänden führt dazu, dass sich 
kalte Flächen bilden, an denen 
Feuchtigkeit kondensieren kann. 
Eine nachträgliche Dämmung, ins-
besondere in Altbauten, kann hel-
fen, die Temperaturunterschiede zu 
minimieren.

• Lüftungssysteme installieren: 
Kontrollierte Wohnraumlüftungs-
systeme mit Wärmerückgewinnung 
sind eine effiziente Möglichkeit, 
Feuchtigkeit in der Luft gezielt zu 
reduzieren, ohne Energieverluste 
durch offene Fenster.

• Smart-Home-Lösungen: Intelli-
gente Raumklima-Sensoren mes-
sen Luftfeuchtigkeit und Temperatur 
und können automatische Lüftungs-
empfehlungen geben. In Kombina-
tion mit smarten Heizungssteue-
rungen lassen sich so optimale 
Bedingungen schaffen.

Handeln schützt Gesundheit 
und Geldbeutel
Feuchte Fenster und Schimmelbil-
dung sind kein unvermeidbares Übel. 
Mit einfachen Maßnahmen kann jeder 
Haushalt effektiv vorbeugen. Wer un-
sicher ist, sollte rechtzeitig Fachleute 
hinzuziehen. Mehr Informationen gibt 
es auf www.verbraucherzentrale-
energieberatung.de oder bundesweit 
kostenfrei unter Tel. 0800/809802400. 
Die Energieberatung der Verbraucher-
zentrale wird gefördert vom Bundes-
ministerium für Wirtschaft und Klima-
schutz.

Feuchte Fenster und dunkle Schimmelfl ecken:
Besonders im Winter sind viele Haushalte von diesen Problemen betroffen. Gerade feuchte Fenster werden häufi g 
als harmlos abgetan, doch auch sie bergen Risiken für die Gesundheit und die Bausubstanz. Die Energieberatung 
der Verbraucherzentrale Baden-Württemberg erklärt, wie sich diese Probleme vermeiden lassen.

HundehaufenHundehaufen 
nicht aufnicht auf

Straßen, Gehwegen, 
in Grün- und Erholungsanlagen 

oder in fremden Vorgärten!
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Amtliche Amtliche 
BekAnntmAchungenBekAnntmAchungen

Satzung über die Verpflichtung der Straßen-
anlieger zum Reinigen, Schneeräumen und 
Bestreuen der Gehwege (Streupflicht- 
Satzung) der Gemeinde Wallhausen
Aufgrund von § 41 Abs. 2 des Straßengesetzes für Baden-
Württemberg und § 4 der Gemeindeordnung für Baden-Würt-
temberg hat der Gemeinderat am 26.02.2025 folgende Sat-
zung beschlossen:

§ 1 Übertragung der Reinigungs-,  
Räum- und Streupflicht

	(1)	Den Straßenanliegern obliegt es, innerhalb der geschlos-
senen Ortslage einschließlich der Ortsdurchfahrten die 
Gehwege und die weiteren in § 3 genannten Flächen nach 
Maßgabe dieser Satzung zu reinigen, bei Schneeanhäu-
fungen zu räumen sowie bei Schnee- und Eisglätte zu be-
streuen.

	(2)	Für Grundstücke der Gemeinde, die nicht überwiegend 
Wohnzwecken dienen, sowie bei gemeindlichen Alters- 
und Wohnheimen verbleibt es bei der gesetzlichen Rege-
lung (§ 41 Abs. 1 Satz 1 Straßengesetz).

	(3)	Für die Unternehmen von Eisenbahnen des öffentlichen 
Verkehrs und von Straßenbahnen gelten die Verpflichtun-
gen nach dieser Satzung insoweit, als auf den ihren Zwe-
cken dienenden Grundstücken Gebäude stehen, die einen 
unmittelbaren Zugang zu der Straße haben oder es sich 
um Grundstücke handelt, die nicht unmittelbar dem öffent-
lichen Verkehr dienen (§ 41 Abs. 3 Satz 2 Straßengesetz). 
Die Verpflichtungen nach dieser Satzung gelten nicht für 
die Eigentümer des Bettes öffentlicher Gewässer (§ 41 Abs. 
3 Satz 1 Straßengesetz).

§ 2 Verpflichtete
	(1)	Straßenanlieger im Sinne dieser Satzung sind die Eigen-

tümer und Besitzer (z. B. Mieter und Pächter) von Grund-
stücken, die an einer Straße liegen oder von ihr eine Zu-
fahrt oder einen Zugang haben (§ 15 Abs. 1 Straßengesetz). 
Als Straßenanlieger gelten auch die Eigentümer und Be-
sitzer solcher Grundstücke, die von der Straße durch eine 
im Eigentum der Gemeinde oder des Trägers der Straßen-
baulast stehende, unbebaute Fläche getrennt sind, wenn 
der Abstand zwischen Grundstücksgrenze und Straße 
nicht mehr als 10 Meter, bei besonders breiten Straßen 
nicht mehr als die Hälfte der Straßenbreite beträgt (§ 41 
Abs. 6 Straßengesetz).

	(2)	Sind nach dieser Satzung mehrere Straßenanlieger für 
dieselbe Fläche verpflichtet, besteht eine gesamtschuld-
nerische Verantwortung; sie haben durch geeignete Maß-
nahmen sicherzustellen, dass die ihnen obliegenden 
Pflichten ordnungsgemäß erfüllt werden.

	(3)	Bei einseitigen Gehwegen sind nur diejenigen Straßen-
anlieger verpflichtet, auf deren Seite der Gehweg verläuft.

	(4)	Bei Straßen ohne Gehwegen sind in ungeraden Jahren die 
Straßenanlieger mit ungeraden Hausnummern, in geraden 
Jahren die Straßenanlieger mit geraden Hausnummern 
verpflichtet, auf jeweils ihrer Straßenseite die entsprechen-
den Flächen im Sinne von § 3 Abs. 2 zu räumen und zu 
streuen.

§ 3 Gegenstand der Reinigungs-, Räum- und Streupflicht
	(1)	Gehwege im Sinne dieser Satzung sind die dem öffentli-

chen Fußgängerverkehr gewidmeten Flächen, die Be-
standteil einer öffentlichen Straße sind.

	(2)	Entsprechende Flächen am Rande der Fahrbahn sind, falls 
Gehwege auf keiner Straßenseite vorhanden sind, Flächen 
in einer Breite von 1,5 Metern.

	(3)	Entsprechende Flächen von verkehrsberuhigten Bereichen 
sind an deren Rand liegende Flächen in einer Breite von 
1,5 Metern. Erstrecken sich Parkflächen, Bänke, Pflan-
zungen u.a. nahezu bis zur Grundstücksgrenze, ist der 
Straßenanlieger für eine Satz 1 entsprechend breite Fläche 
entlang dieser Einrichtungen verpflichtet.

	(4)	Gemeinsame Rad- und Gehwege sind die der gemeinsa-
men Benutzung von Radfahrern und Fußgängern gewid-
meten und durch Verkehrszeichen gekennzeichneten Flächen.

	(5)	Friedhof-, Kirch- und Schulwege sowie Wander- und sons-
tige Fußwege sind die dem öffentlichen Fußgängerverkehr 
gewidmeten Flächen, die nicht Bestandteil einer anderen 
öffentlichen Straße sind.

	(6)	Bei Grundstücken, die von einer Straße eine Zufahrt oder 
einen Zugang haben, erstrecken sich die nach dieser Sat-
zung zu erfüllenden Pflichten auf den Gehweg bzw. die 
weiteren in Abs. 2 bis 5 genannten Flächen an dem der 
Straße nächstgelegenem Grundstück, über das die Zufahrt 
oder der Zugang erfolgt.

§ 4 Umfang der Reinigungspflicht, Reinigungszeiten
	(1)	Die Reinigung erstreckt sich vor allem auf die Beseitigung 

von Schmutz, Unrat, Unkraut und Laub. Die Reinigungs-
pflicht bestimmt sich nach den Bedürfnissen des Verkehrs 
und der öffentlichen Ordnung. Die Reinigung erstreckt sich 
räumlich auch auf die unbefestigten Flächen um die im 
Gehwegbereich stehenden Straßenbäume.

	(2)	Bei der Reinigung ist der Staubentwicklung durch Bespren-
gen mit Wasser vorzubeugen, soweit nicht besondere Um-
stände (z.B. Frostgefahr) entgegenstehen.

	(3)	Die zu reinigende Fläche darf nicht beschädigt werden. Der 
Kehricht ist sofort zu beseitigen. Er darf weder dem Nach-
barn zugeführt noch in die Straßenrinne oder andere Ent-
wässerungsanlagen oder offene Abzugsgräben geschüttet 
werden.

§ 5 Umfang des Schneeräumens
	(1)	Die Flächen, für die die Straßenanlieger verpflichtet sind, 

sind auf solche Breite von Schnee oder auftauendem Eis 
zu räumen, dass Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs 
gewährleistet und insbesondere ein Begegnungsverkehr 
möglich ist; sie sind in der Regel mindestens auf 1 m Brei-
te zu räumen. Bei Fußwegen besteht diese Verpflichtung 
für die Mitte des Fußweges.

	(2)	Der geräumte Schnee und das auftauende Eis ist auf dem 
restlichen Teil der Fläche, für die die Straßenanlieger ver-
pflichtet sind, soweit der Platz dafür nicht ausreicht, am 
Rande der Fahrbahn bzw. am Rande der in § 3 Abs. 2 bis 
6 genannten Flächen anzuhäufen. Nach Eintreten von Tau-
wetter sind die Straßenrinnen und die Straßeneinläufe so 
frei zu machen, dass das Schmelzwasser abziehen kann.

	(3)	Die von Schnee oder auftauendem Eis geräumten Flächen 
von den Grundstücken müssen so aufeinander abgestimmt 
sein, dass eine durchgehende Benutzbarkeit der Flächen 
gewährleistet ist. Für jedes Hausgrundstück ist ein Zugang 
zur Fahrbahn in einer Breite von mindestens 1 Meter zu 
räumen.

	(4)	Die zu räumende Fläche darf nicht beschädigt werden. 
Geräumter Schnee oder auftauendes Eis darf dem Nach-
barn nicht zugeführt werden.

(5) An Haltestellen für öffentliche Verkehrsmittel oder für Schul-
busse müssen im Rahmen des § 5 Abs. 1 die Gehwege bis 
zur Bordsteinkante bei Glätte so bestreut und von Schnee 
freigehalten werden, dass ein gefahrloses Ein- und Aus-
steigen durch eine der Türen der Verkehrsmittel und ein 
Zu- bzw. Abgang zur Wartehalle, falls vorhanden, gewähr-
leistet ist. 

§ 6 Beseitigung von Schnee- und Eisglätte
	(1)	Bei Schnee- und Eisglätte haben die Straßenanlieger die 

Gehwege und die weiteren in § 3 genannten Flächen sowie 
die Zugänge zur Fahrbahn rechtzeitig so zu bestreuen, 
dass sie von Fußgängern bei Beachtung der nach den Um-
ständen gebotenen Sorgfalt möglichst gefahrlos benützt 
werden können. Die Streupflicht erstreckt sich auf die nach 
§ 5 Abs. 1 zu räumende Fläche.
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	(2)	Zum Bestreuen ist abstumpfendes Material wie Sand, Splitt 
oder Asche zu verwenden.

	(3)	Die Verwendung von auftauenden Streumitteln, insbeson-
dere Salz, ist verboten. Sie dürfen ausnahmsweise bei Eis-
regen verwendet werden; der Einsatz ist so gering wie 
möglich zu halten.

	(4)	§ 5 Abs. 3 und 4 gelten entsprechend.

§ 7 Zeiten für das Schneeräumen und das Beseitigen 
von Schnee- und Eisglätte

Die Gehwege müssen von montags bis freitags bis 7:00 Uhr, 
samstags bis 8:00 Uhr und sonn- und feiertags bis 9:00 Uhr 
geräumt und gestreut sein. Wenn nach diesem Zeitpunkt 
Schnee fällt oder Schnee- bzw. Eisglätte auftritt, ist unverzüg-
lich, bei Bedarf auch wiederholt, zu räumen und zu streuen. 
Diese Pflicht endet um 21:00 Uhr. 

§ 8 Ordnungswidrigkeiten
	(1)	Ordnungswidrig im Sinne von § 54 Abs. 1 Nr. 5 Straßen-

gesetz handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig seine Ver-
pflichtungen aus § 1 nicht erfüllt, insbesondere

		 1.	 Gehwege und die weiteren in § 3 genannten Flächen 
nicht entsprechend den Vorschriften in § 4 reinigt,

		 2.	 Gehwege und die weiteren in § 3 genannten Flächen 
nicht entsprechend den Vorschriften in den §§ 5 und 7 
räumt,

		 3.	 bei Schnee- und Eisglätte Gehwege und die weiteren 
in § 3 genannten Flächen nicht entsprechend den Vor-
schriften in den §§ 6 und 7 streut.

	(2)	Ordnungswidrigkeiten können nach § 54 Abs. 2 Straßen-
gesetz und § 17 Abs. 1 und 2 des Gesetzes über Ord-
nungswidrigkeiten mit einer Geldbuße von mindestens 
5,00 Euro und höchstens 500,00 Euro und bei fahrlässigen 
Zuwiderhandlungen mit höchstens 250,00 Euro geahndet 
werden.

§ 9 Inkrafttreten
Diese Satzung tritt am 08.03.2025 in Kraft. Zum gleichen Zeit-
punkt tritt die bisherige Räum- und Streupflichtsatzung vom 
01.01.1990 mit ihren Änderungen außer Kraft. 

Hinweis:
Eine etwaige Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschrif-
ten der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) 
oder von aufgrund der GemO beim Zustandekommen dieser 
Satzung wird nach § 4 Abs. 4 GemO unbeachtlich, wenn sie 
nicht innerhalb eines Jahres seit der Bekanntmachung dieser 
Satzung gegenüber der Gemeinde Wallhausen schriftlich oder 
elektronisch geltend gemacht worden ist. Der Sachverhalt, der 
die Verletzung begründen soll, ist zu bezeichnen. Dies gilt 
nicht, wenn die Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sitzung, 
die Genehmigung oder die Bekanntmachung der Satzung ver-
letzt worden sind.

Wallhausen, den 26.02.2025

gez.
Andreas Frickinger
Bürgermeister

Förderanträge nach Vereinsförderrichtlinie 
der Gemeinde Wallhausen (VfRGW) 
müssen bis spätestens 31.05.2025 eingereicht sein, damit 
die Förderung ausbezahlt werden kann.
Wir möchten darauf hinweisen, dass Vereine die Möglichkeit 
haben, finanzielle Unterstützung im Rahmen der Vereinsför-
derrichtlinie (VfRGW) zu erhalten. Diese Förderungen können 
zur Unterstützung von Projekten, Veranstaltungen oder allge-
meinen Vereinsaktivitäten verwendet werden.

Wer kann die Förderung beantragen?
Die Förderung richtet sich an alle eingetragenen und gemein-
nützigen Vereine, die ihre Aktivitäten im Bereich Sport, Kultur, 
soziale Arbeit oder ähnliche gemeinnützige Zwecke durch-
führen.

Folgende Voraussetzungen müssen erfüllt werden:
	- Der Verein muss seinen Sitz in Wallhausen haben,
	- grundsätzlich allen Einwohnern offenstehen
	- im Vereinsregister eingetragen sein
	- vom Finanzamt als gemeinnützig anerkannt sein
	- mindestens 20 aktive Mitglieder haben

Wie können Sie den Antrag einreichen?
Der Antrag kann online auf unserer Homepage der Gemeinde 
Wallhausen unter der Rubrik Kultur/Vereine ausgefüllt und 
ausgedruckt werden. Hier ist wichtig, dass sich alle Angaben 
auf den 31. Dezember des jeweiligen Vorjahres beziehen. Der 
Antrag muss anschließend vom Vorstand unterschrieben wer-
den und kann bei Frau Brunner im Hauptamt eingereicht wer-
den. Für Rückfragen oder Unterstützung bei der Antragstellung 
steht Ihnen Frau Brunner, Tel. 07955/9381-18, auch gerne zur 
Verfügung.

Öffentliche Bekanntmachung  
zur Beschlussfassung des Lärmaktions-
plans gem. § 47d Abs. 2 und 7 BImSchG
Die B 290 mit über 8.200 Kfz/24h verpflichtet die Gemeinde 
Wallhausen dazu, einen Lärmaktionsplan aufzustellen. Zur 
Verbesserung des Wohnumfeldes hat die Gemeinde freiwillig 
auch die Lärmbelastung entlang der Landesstraße L 2247 
Wallhausen, Hengstfeld, Schönbronn und Michelbach an der 
Lücke untersucht.
Der Gemeinderat hat dem erarbeiteten Entwurf des Lärmakti-
onsplans am 18. September 2024 zugestimmt und die Ver-
waltung beauftragt, die nach § 47 d Abs. 3 BImSchG erforder-
liche förmliche Beteiligung der Öffentlichkeit und der Träger 
öffentlicher Belange durchzuführen. Die Beteiligung der Öffent-
lichkeit erfolgte im Zeitraum vom 8. November 2024 bis ein-
schließlich 9. Dezember 2024.
Der Gemeinderat der Gemeinde Wallhausen hat am 
26.02.2025 über die eingegangenen Stellungnahmen der 
Träger öffentlicher Belange und der Öffentlichkeit beraten. 
Der Lärmaktionsplan wurde mit den folgenden Lärmminde-
rungsmaßnahmen beschlossen:
•	 30 km/h ganztags aus Lärmschutzgründen:

	- entlang der B 290 zwischen südlicher und nördlicher Orts-
tafel

	- entlang der L 2247 Wallhausen zwischen Einmündung  
B 290 und Einmündung Heidweg

•	 70 km/h ganztags aus verkehrlichen Gründen:
	- entlang der B 290 zwischen nördlicher Ortstafel und gel-

tender Tempo-70-Beschränkung
	- entlang der L 2247 zwischen östlicher Ortstafel Wallhau-

sen und geltender Tempo-70-Beschränkung westlich von 
Hengstfeld

•	 Anregung zur Umsetzung von flankierenden Maßnahmen 
zur Anzeige und Kontrolle der zulässigen Höchstgeschwin-
digkeit

•	 Einbau eines lärmoptimierten Fahrbahnbelags als vordring-
licher Bedarf in allen Bereichen, in denen die Auslösewerte 
der Lärmaktionsplanung (65/55 dB(A) tags/nachts) erreicht/
überschritten werden

•	 Schutz der festgesetzten ruhigen Gebiete vor weiterer Ver-
lärmung

Der beschlossene Lärmaktionsplan liegt im Rathaus der Ge-
meinde zur Einsichtnahme aus und ist ebenfalls auf der Home-
page der Gemeinde Wallhausen unter https://www.gemeinde-
wallhausen.de/startseite einsehbar. Die Verwaltung beantragt 
die Umsetzung der im Lärmaktionsplan festgesetzten Maß-
nahmen bei den zuständigen Verkehrsbehörden. 

Aktuelle Informationen aus Ihrer Gemeinde
finden Sie hier im Mitteilungsblatt!
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LandratsamtLandratsamt

Besichtigung  
Restmüllheizkraftwerk Stuttgart-Münster
Die Abfallwirtschaft des Landkreises Schwäbisch Hall bietet 
für interessierte Bürgerinnen und Bürger eine Besichtigung 
des Restmüllheizkraftwerkes in Stuttgart-Münster an. Seit 
vielen Jahren wird in dem von der EnBW betriebenen Kraft-
werk der Restmüll des Landkreises verbrannt. Die entstehen-
de Energie dient der Nahwärmeversorgung und der Stromer-
zeugung. Vor Ort erfahren die Teilnehmer, welche 
Verbrennungs- und Reinigungstechnik notwendig ist, um den 
schwierigen Brennstoff Restmüll möglichst umweltfreundlich 
zu verbrennen.
Bei der Besichtigung am Mittwoch, den 19. März 2025, sind 
noch einige Plätze frei. Gestartet wird um 12.00 Uhr in Schwä-
bisch Hall-Hessental an der Bushaltestelle Fassfabrik (zwi-
schen Karl-Kurz-Straße 36 und 44) mit einem vom Landkreis 
gecharterten Bus. Die Ankunft ist für ca. 17.30 Uhr geplant. Pro 
Person fällt ein Unkostenbeitrag von 5 € an.
Für die Teilnahme ist eine Anmeldung erforderlich unter der 
Mailadresse abfallwirtschaftsamt@LRASHA.de oder telefo-
nisch (Tel. 0791/755-7318).
Weitere Informationen finden Sie auf der Homepage des Land-
kreises https://www.lrasha.de/abfall/bildungsangebote/besich-
tigungen.

Bald beginnt die Amphibienwanderung
Mit dem Beginn des Früh-
jahrs setzt die alljährliche 
Amphibienwanderung ein. 
Amphibien wie Frösche, 
Kröten und Molche machen 
sich auf den Weg zu ihren 
Laichgewässern – doch 
Straßen und Verkehr stellen 
eine große Gefahr für die 

Tiere dar. Um ihre Population zu schützen, sind engagier-
te ehrenamtliche Amphibienhelferinnen und -helfer im 
Einsatz. Autofahrer werden um besondere Vorsicht ge-
beten.
Sobald die Temperaturen im Frühjahr steigen, erwachen Am-
phibien wie Frösche, Kröten und Molche aus ihrer Winterstar-
re. Von ihren Überwinterungsquartieren aus machen sie sich 
vor allem in feuchten Nächten auf den oft kilometerlangen Weg 
zu ihren Laichgewässern.
Auf ihrer Reise müssen die Tiere vielerorts Straßen überque-
ren – ein gefährliches Hindernis, da sie dort häufig von Autos 
überfahren werden. Da die Amphibienbestände teilweise be-
reits stark zurückgegangen sind, wird um besondere Rücksicht 
im Straßenverkehr gebeten.

Schutzmaßnahmen für Amphibien
Im Landkreis Schwäbisch Hall gibt es verschiedene Schutz-
maßnahmen, um Amphibien während ihrer Wanderung zu 
unterstützen. Entlang wichtiger Wanderstrecken sind feste 
Amphibienleiteinrichtungen installiert. Zusätzlich werden an 
vielen weiteren Strecken mobile Schutzzäune aufgestellt, um 
die Tiere sicher über die Straßen zu bringen. Zahlreiche Hin-
weisschilder mit Geschwindigkeitsbegrenzungen machen 
Verkehrsteilnehmer auf die Amphibienwanderung aufmerk-
sam. In besonders betroffenen Bereichen kann es sogar zu 
temporären Straßensperrungen kommen.
Da Straßen für die wandernden Tiere gefährliche Barrieren 
darstellen, sind zahlreiche freiwillige Helferinnen und Helfer 

erforderlich, um sie sicher über die Fahrbahnen zu geleiten. 
Zum Schutz der Helferinnen und Helfer sowie der Amphibien 
wird appelliert, an beschilderten Wanderstrecken besonders 
vorsichtig zu fahren. Hinweisschilder, Tempolimits und mögli-
che Straßensperrungen sollten unbedingt beachtet werden.
Landrat Gerhard Bauer dankt bereits jetzt allen Ehrenamtlichen:
„Die Wanderung der Amphibien zu ihren Laichgewässern ist 
eine besonders gefährliche Zeit für die Tiere. Die Helferinnen 
und Helfer, die sich für diese Arten einsetzen, verdienen daher 
unseren größten Respekt. Sie leisten einen wichtigen Beitrag 
zum Schutz der heimischen Artenvielfalt in unserem Landkreis.“
Das Landratsamt Schwäbisch Hall koordiniert diese wichtige 
Arbeit in Zusammenarbeit mit den Straßenmeistereien sowie 
den Städten und Gemeinden im Landkreis.

Aus der  Aus der  
GemeinderAtssitzunGGemeinderAtssitzunG

Beschlüsse aus der öffentlichen Sitzung  
des Gemeinderates  
vom Mittwoch, 26. Februar 2025
TOP 1 	 Bekanntgabe nicht öffentlicher Beschlüsse
Bürgermeister Frickinger gibt bekannt, dass in der nicht öffent-
lichen Gemeinderatssitzung am 29.01.2025 einem Stundungs-
antrag zugestimmt wurde.

Kein Beschluss.

TOP 2 	 Einwohnerfragestunde

Kein Beschluss.

TOP 3 	 Beschluss Lärmaktionsplan 
	 Gemeinde Wallhausen Stufe 4

Beschluss:
1.	 Der Gemeinderat nimmt die im Rahmen der Offenlage ein-

gegangenen Stellungnahmen und deren Wertungen zur 
Kenntnis.

2.	 Der Gemeinderat beschließt den Lärmaktionsplan der Ge-
meinde Wallhausen mit Stand vom 14.01.2025 mit den darin 
enthaltenen Maßnahmen:

•	 30 km/h ganztags aus Lärmschutzgründen:
	- entlang der B 290 zwischen südlicher und nördlicher Orts-

tafel
	- entlang der L 2247 Wallhausen zwischen Einmündung  

B 290 und Einmündung Heidweg
•	 70 km/h ganztags aus verkehrlichen Gründen:

	- entlang der B 290 zwischen nördlicher Ortstafel und gel-
tender Tempo-70-Beschränkung

	- entlang der L 2247 zwischen östlicher Ortstafel Wallhau-
sen und geltender Tempo-70-Beschränkung westlich von 
Hengstfeld

•	 Anregung zur Umsetzung von flankierenden Maßnahmen 
zur Anzeige und Kontrolle der zulässigen Höchstgeschwin-
digkeit

•	 Einbau eines lärmoptimierten Fahrbahnbelags als vordring-
licher Bedarf in allen Bereichen, in denen die Auslösewerte 
der Lärmaktionsplanung (65/55 dB(A) tags/nachts) erreicht/
überschritten werden

•	 Schutz der festgesetzten ruhigen Gebiete vor weiterer Ver-
lärmung.

Der Gemeinderat beauftragt die Verwaltung, den Lärmaktions-
plan formal abzuschließen und bei den zuständigen Verkehrs-
behörden die Umsetzung der im Lärmaktionsplan festgesetz-
ten Maßnahmen zu beantragen.
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TOP 4 	 Teilerneuerung Wasserleitung Schainbach

4.1	Vergabe: Ingenieurleistungen Teilerneuerung Wasser-
leitung Schainbach

Beschluss:
Das Ingenieurbüro CDM Smith SE, 74564 Crailsheim erhält 
den Auftrag über Ingenieurleistungen der Leistungsphasen  
4 - 8 mit örtlicher Bauüberwachung 
	a)	für die Ingenieurbauwerke (Wasserleitung) nach HOAI § 44 

HOAI, Honorarzone II, Mittelsatz nach Honorarhochrech-
nung in Höhe von 16.286,66 € (netto) und 

	b)	für Verkehrsanlagen (Straße, Kosten bei Wasserleitungs-
verlegung) gem. § 48 HOAI, Honorarzone II, Mittelsatz in 
Höhe von 7.276,24 € netto.

4.2	Ausschreibungsbeschluss und Vorstellung: 
		 Teilerneuerung Wasserleitung Schainbach

Beschluss:
Der Gemeinderat beschließt die Ausschreibung der vorgestell-
ten Maßnahme „Teilerneuerung Wasserleitung Schainbach“ 
vorbehaltlich der Genehmigung des Haushaltsplans 2025.

TOP 5 	 Erneuerung Wasserleitung und Straßensanierung
	 Klingengässle

5.1	Vergabe: Ingenieurleistungen Erneuerung Wasserlei-
tung und Straßensanierung Klingengässle

Beschluss:
Das Ingenieurbüro CDM Smith SE, 74564 Crailsheim erhält 
den Auftrag über Ingenieurleistungen der Leistungsphasen 4-8 
mit örtlicher Bauüberwachung 
	a)	für die Ingenieurbauwerke (Wasserleitung) nach HOAI § 44 

HOAI, Honorarzone II, Mittelsatz nach Honorarhochrech-
nung in Höhe von 12.139,92 € (netto) und 

	b)	für Verkehrsanlagen (Straße) gem. § 48 HOAI, Honorarzo-
ne II, Mittelsatz in Höhe von 9.477,36 € brutto.

5.2	Ausschreibungsbeschluss und Vorstellung: 
		 Erneuerung Wasserleitung und Straßensanierung Klin-

gengässle
Beschluss:

Der Gemeinderat beschließt die Ausschreibung der vorgestell-
ten Maßnahme „Erneuerung Wasserleitung und Straßensa-
nierung Klingengässle“ vorbehaltlich der Genehmigung des 
Haushaltsplans 2025.

TOP 6 	 Vergabe: Austausch Heizungsverteiler 
	 mit Mischern und Pumpen im Rathaus

Beschluss:
	1.	 Den Auftrag für den Austausch des Heizungsverteilers in-

klusive Mischer und Pumpen im Rathaus zum Angebots-
preis von 11.392,83 € (brutto) an die Firma Scheu Flasch-
nerei + Heizungstechnik, 74599 Wallhausen zu vergeben.

	2.	 Die Verwaltung wird ermächtigt, einen Förderantrag für die 
Maßnahme (Förderprogramm: „Nichtwohngebäude, Wär-
meverteilung und Wärmeübergabe“) mit einem möglichen 
Fördersatz von 15 % zu stellen.

		  Die Entscheidung wird an den Technischen Ausschuss 
delegiert.

TOP 7 	 Neufassung Räum- und Streupflichtsatzung
Beschluss:

	1.	 Die Räum- und Streupflichtsatzung der Gemeinde Wall-
hausen wird entsprechend der Beratungsvorlage neu be-
schlossen.

	2.	 Die Verwaltung wird beauftragt und ermächtigt, die Räum- 
und Streupflichtsatzung öffentlich bekannt zu geben.

TOP 8 	 Baugesuche

8.1	Befreiungsantrag
Errichtung einer Stützmauer aus Beton, Flst. 1402, Hochholz-
ring 6, 74599 Wallhausen

Beschluss:
Dem Befreiungsantrag bezüglich der Ausführung der Stütz-
mauer aus Beton anstatt aus Naturstein in Trockenbauweise 
wird zugestimmt.

8.2	Befreiungsantrag
Errichtung eines Sichtschutzes (Überschreitung zulässige 
Höhe), Flst. 1393, Hochholzring 24, 74599 Wallhausen

Beschluss:
Dem Befreiungsantrag bezüglich der Überschreitung der max. 
Zaunhöhe von 1,50 m um 0,30 m wird zugestimmt unter der 
Bedingung, dass der Grenzabstand von 0,50 m weiterhin ein-
gehalten wird.

TOP 9 	 Spendenannahme
Die Spenden sind eingegangen und werden zur Annahme 
durch den Gemeinderat vorgeschlagen:

Spende Volksbank Heilbronn-Schwäbisch Hall
Die Gemeinde Wallhausen erhielt am 04.02.2025 eine Geld-
spende von der VR Bank Heilbronn-Schwäbisch Hall in Höhe 
von 1.000,00 € für die FFW-Abteilung Hengstfeld für die Be-
schaffung einer Beschallungsanlage.

Ergänzung Jahresübersicht über empfangene Zuwendungen 
aus Sponsoringverträgen für die Beschaffung einer Hüpfburg:

Datum des Vertrages	 Sponsor/-in bzw. 	 Betrag
	 Zuwendungsgeber/-in	

03.02.2025	 Firma Markus Scheu 	 250,00 €
	 Flaschnerei und 
	 Haustechnik, 
	 Michelbach a. d. Lücke

Beschluss:
Der Gemeinderat stimmt der Annahme der im Sachverhalt auf-
geführten Geldzuwendung sowie deren aufgeführten Ver-
wendung zu.

TOP 10 	Bekanntgaben/Verschiedenes
Kein Beschluss.

EinwohnErchronikEinwohnErchronik

Einwohnerchronik Februar 2025
Aus unserer Gemeinde sind verstorben
am 2.2.: 
Margareta Luise Höfferl, Wallhausen

am 5.2.: 
Wolfgang Joachim Welzel, Wallhausen

In unserer Gemeinde
heißen wir herzlich willkommen
Larisa Thiem, Wallhausen 
von Blaufelden

Tobias Klotz, Wallhausen 
von Schwäbisch Hall

Metin Esiyok Wallhausen-Michelbach an der Lücke 
von Blaufelden

Istabrak Al Mohamad, Wallhausen-Michelbach an der Lücke 
von Volkertshausen

Piotr Zakoski, Wallhausen-Michelbach an der Lücke 
aus Polen

Jan Wojcicki, Wallhausen-Michelbach an der Lücke aus Polen

Bircan Kader Senel, Wallhausen von Crailsheim

Can Senel, Wallhausen aus der Türkei

Marvin Rohde, Wallhausen von Künzelsau

Zahl der Einwohner am 28.2.2025: � 3.739
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Unsere JUbilareUnsere JUbilare
SchulnachrichtenSchulnachrichten
WeiterbildungWeiterbildung

Gemeinschaftsschule Rot am See
Schulanmeldung Klasse 5 an der GMS Rot am See
Die Schulanmeldung für die Klasse 5 zum Schuljahr 2025/2026 
an der Gemeinschaftsschule fi ndet dieses Jahr vom 10. - 14. 
März 2025 jeweils von 10.00 – 15.00 Uhr statt. Die Anmeldung 
erfolgt während dieser Zeit im Sekretariat.
Termine außerhalb dieser Uhrzeiten nach telef. Vereinbarung 
unter Tel. 07955/2390.
Folgende Unterlagen werden zur Anmeldung benötigt:
- Geburtsurkunde
- Grundschulempfehlung Blatt 3
- Nachweis über die Masernimpfung/Impfausweis
- Passfoto (für Buskinder)
- Anmeldung Kl. 5 
  (Download: www.schule-rot-am-see.de/aktuelles)
gez. Glemser, Rektor

Im Notfall BereItIm Notfall BereIt

Ärztlicher Bereitschaftsdienst für den
gesamten Landkreis Schwäbisch Hall
116 117 ohne Vorwahl, kostenfrei
Oder 0791/19222 (DRK-Leitstelle)
Werktags 18.00– 8.00 Uhr
Sa., So. und Feiertage   8.00– 8.00 Uhr

Zentrale Notfallpraxis im Landkreis Schwäbisch Hall:
DIAK Schwäbisch-Hall, Diakoniestraße 10, Tel. 0791/753-4567
Öffnungszeiten jeweils an Wochenenden und Feiertagen von 
10.00 – 18.00 Uhr

Zwei Geburtstagsjubilare

Herzlichen Glückwunsch 
zum 95. Geburtstag

      Am Samstag,
22. Februar beging 
Frau Martha Kreft 
aus Wallhausen 

ihren 
95. Geburtstag.

Bürgermeister 
Andreas Frickinger 

und der stellver-
tretende Bürger-
meister Manfred 

Schall gratulierten 
persönlich und 

namens der 
Gemeinde zu 

ihrem Ehrentag 
sehr herzlich und 
überreichten ihr 

ein kleines 
Geschenk.

Herzlichen Glückwunsch 
zum 85. Geburtstag

Am Donnerstag, 
27. Februar beging 

Frau Elfriede 
Trumpp aus 

Hengstfeld ihren 
85. Geburtstag.
Bürgermeister 

Andreas Frickinger 
und Ortsvorsteher 
Markus Kleinert 

gratulierten 
persönlich und 

namens der 
Gemeinde zu 

ihrem Ehrentag 
sehr herzlich und 

überreichten ihr ein 
kleines Geschenk.

Wir wünschen der Jubilarin alles Liebe und Gute. 
Noch viele Jahre voller Freude, Gesundheit 

und Zufriedenheit sollen folgen.

Wir wünschen der Jubilarin alles Liebe und Gute. 
Noch viele Jahre voller Freude, Gesundheit 

und Zufriedenheit sollen folgen.

Änderung Notdienst
Die Kassenärztliche Vereinigung Baden-
Württemberg (KVBW) muss vorüberge-

hend die Öffnungszeiten der allgemeinen Notfallpraxen 
in Baden-Württemberg einschränken. Hintergrund ist 
ein Urteil des Bundessozialgerichtes (BSG), das weit-
reichende Konsequenzen für den ärztlichen Bereit-
schaftsdienst hat und daher Anpassungen an der 
Struktur erforderlich macht.
Diese Änderung gilt seit 25.10.2023 und vorerst bis 
auf Weiteres.
Wir bitten Sie, die aktuellen Öffnungszeiten Ihrer Not-
fallpraxis auf unserer Homepage unter nachfolgendem 
Link https://www.kvbawue.de/patienten/praxissuche/
notfallpraxis-fi nden einzusehen.
Patientinnen und Patienten können zu den Öffnungs-
zeiten ohne vorherige Anmeldung in die Notfallpraxis 
kommen. Für nicht gehfähige Patienten kann in drin-
genden Fällen und einer erforderlichen Akutbehand-
lung ein Hausbesuch über die 116117 angefragt werden. 
Bei medizinischen Notfällen, insbesondere bei Ver-
dacht auf Herzinfarkt und Schlaganfall, muss sofort der 
Rettungsdienst unter der 112 alarmiert werden.
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Rettungsdienst	�  Rufnummer 112

Augenärztlicher Notdienst� Telefon 116 117

HNO-Notfallpraxis Heilbronn
Tel. 0180-5120112
Sa, So und Feiertage 10.00 – 20.00 Uhr

Zahnarzt
Zentrale Rufnummer: 0761 12012000

Apotheken-Notdienst
Freitag, 07.03.2025	 Schönebürg-Apotheke Crailsheim
Samstag, 08.03.2025	 Sonnen-Apotheke Schnelldorf
Sonntag, 09.03.2025	 Hubertus-Apotheke Schopfloch
Montag, 10.03.2025	 Flügelau-Apotheke Crailsheim
Dienstag, 11.03.2025	 Ritter-Apotheke Crailsheim
Mittwoch, 12.03.2025	 Apotheke Ilshofen
Donnerstag, 13.03.2025	Schloss-Apotheke Kirchberg

Öffentlich zugänglicher 
Defibrillator (AED)
DS – Der Seniorendienst,
Kirchenweg 32, Wallhausen
Edeka Rühling, Frankenstraße 50,
Wallhausen 
(während der Öffnungszeiten)

Kirchliche NachrichteNKirchliche NachrichteN

Allgemeine kirchliche Nachrichten
Wochenspruch zum Sonntag, 9. März 2025 – Invokavit –
Dazu ist erschienen der Sohn Gottes, dass er die Werke des 
Teufels zerstöre.� (1. Johannes 3,8b)
Andachten und Gottesdienste auf dem „Good News für 
Hohenlohe“-Kanal:
Herzliche Einladung zum Livestream-Gottesdienst auf dem 
GoodNews-Kanal am Sonntag, 9. März aus Beimbach.
Die Telefon-Andachten können Sie täglich unter der Num-
mer 07936/3199990 anhören.

Evangelische Kirchengemeinde 
Wallhausen und Schainbach

Freitag, 7. März 2025
19.00  Uhr Weltgebetstag zu den Cook- 
inseln im Gemeindehaus in Hengstfeld. An-
schließend gibt es in gemütlicher Runde 
ländertypisches Essen. 
Herzliche Einladung hierzu!

Sonntag, 9. März 2025
	 9.15 Uhr	 Gottesdienst in Wallhausen
	10.30 Uhr	 Gottesdienst in Schainbach
Montag, 10. März 2025
	19.30 Uhr	 Kirchenchorprobe in Wallhausen im Gemeindehaus
Dienstag, 11. März 2025
	 9.30 Uhr	 Krabbelgruppe im Gemeindehaus in Wallhausen 

zum Thema „Wir stempeln“.

	14.00 Uhr	 Seniorennachmittag in Wallhausen im Gemein-
dehaus zum Thema „Spuren im Leben - Gedan-
ken, Fragen und Erlebnisse dazu“. Das Team freut 
sich auf einen gemütlichen Nachmittag bei Kaffee 
und Kuchen und vielen guten Gesprächen.

Mittwoch, 12. März 2025
	15.00 Uhr	 – 16.30 Uhr Konfirmandenunterricht 
		  im Gemeindehaus in Hengstfeld
Freitag, 14. März 2025
	19.00 Uhr	 Lobpreis am Abend in Wallhausen im Gemeinde-

haus mit Diakonin Lea Geldner
Sonntag, 16. März 2025
	 9.30 Uhr	 Kinderkirche in Wallhausen im Gemeindehaus 

mit dem Thema „Vertrauen und Zweifel“ und es 
wird gebacken (bis 11.30 Uhr).

Vertretung im Pfarramt
Pfarrer Lennart Meißner ist krankheitsbedingt momentan 
nicht im Dienst. Die Vertretung im Pfarramt hat freundlicher-
weise Pfarrer Bastian Hein aus Hengstfeld übernommen 
(Tel. 07955/2246, Bastian.Hein@elkw.de).
Unsere Pfarramtssekretärin Barbara Hesser ist mittwochs 
von 14.30 – 16.30 Uhr und freitags von 9.00 – 11.30 Uhr unter 
Tel. 07955/2279 erreichbar. Ansonsten können Sie gerne auch 
eine Mail an pfarramt.wallhausen@elkw.de schicken.
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Evangelische Kirchengemeinde  
Hengstfeld-Michelbach/Lücke

Freitag, 7. März 2025
	19.00 Uhr Weltgebetstag der Frauen im Ge-
meindehaus in Hengstfeld. Weitere Infos s.n.
Sonntag, 9. März 2025 – Invokavit
	9.30 Uhr Gottesdienst mit Pfarrer Bastian 
Hein in Hengstfeld in der Kirche mit Abend-
mahl.
	10.30 Uhr Gottesdienst mit Pfarrer Bastian 
Hein in Michelbach/Lücke in der Kirche mit 
Abendmahl.

Montag, 10. März 2025
	19.30 Uhr	 Kirchenchorprobe 
		  im Gemeindehaus in Wallhausen
Dienstag, 11. März 2025
	20.00 Uhr	 Öffentliche Sitzung des Kirchengemeinderats 

in Hengstfeld im Gemeindehaus
Mittwoch, 12. März 2025
	15.00 Uhr	 Konfirmandenunterricht 
		  in Hengstfeld im Gemeindehaus
	20.00 Uhr	 Posaunenchorprobe 
		  in Hengstfeld im Gemeindehaus
Freitag, 14. März 2025
	19.00 Uhr	 Mitarbeiterabend 
		  im Gemeindehaus in Hengstfeld
Sonntag, 16. März 2025 – Reminiszere –
	10.00 Uhr	 Gottesdienst in Michelbach/Lücke in der Kirche
		  Das Opfer ist für verfolgte und bedrängte Christen 

bestimmt.
	10.00 Uhr	 Kinderkirche in Michelbach im Gemeindehaus mit 

dem Thema „Ostern“
Weltgebetstag 2025
Wir feiern wieder den Weltgebetstag der Frauen im Gemein-
dehaus in Hengstfeld. Am 7. März 2025 feiern Frauen aus aller 
Welt den Weltgebetstag. Dieses Jahr hat das Team aus 
Hengstfeld den Gottesdienst zu den Cookinseln vorbereitet. 
Es wird im Rahmen des Gottesdienstes eine Ländervorstellung 
geben und anschließend sitzen wir noch gemütlich zusammen 
und probieren landestypisches Essen. Alle Frauen und Männer 
sind zum WGT-Gottesdienst herzlich eingeladen.

Katholische Kirche 
Rot am See/Kirchberg/Wallhausen

Pfarrbüro:
Am Eichenhain 2, 74585 Rot am See,
Tel. 07955/925043,
E-Mail: StMichael.RotamSee@drs.de
Homepage: 	 www.seelsorgeeinheit-
		  hohenloher-ebene.de

Bürozeiten:
Unser Pfarrbüro ist mittwochs von 8.30 – 11.30 Uhr besetzt.
Pfarrer Bernhard Fetzer
Tel. 07955/925045
Beerdigungsdienst: Pfarrer Bernhard Fetzer

Kirchen geöffnet
Unsere Pfarrkirche St. Michael in Rot am See ist dank der 
Bereitschaft von Freiwilligen aus der Gemeinde auch außer-
halb der Gottesdienste zum persönlichen Gebet geöffnet von 
9.00 Uhr bis 18.00 Uhr. Vielen Dank für diesen ehrenamtlichen 
Dienst!!
1. Fastensonntag
Schriftlesungen: Dtn 26, 4-10; Röm 10, 8-13; Lk 4, 1-13
Samstag, 8. März 2025
	18.30 Uhr	 Eucharistiefeier 
		  mit Auflegung der Asche in Langenburg
Sonntag, 9. März 2025
	 9.00 Uhr	 Eucharistiefeier in Schrozberg
	10.30 Uhr	 Eucharistiefeier in Rot am See
	12.00 Uhr	 Tauffeier in Rot am See

Gottesdienste an den Werktagen
Dienstag, 11. März 2025
	18.30 Uhr	 Eucharistiefeier in Langenburg
Mittwoch, 12. März 2025
	18.00 Uhr	 Rosenkranzgebet in Bartenstein
	18.30 Uhr	 Eucharistiefeier in Rot am See
2. Fastensonntag
Schriftlesungen: 
Gen 15, 5-12.17- 18; Phil 3, 17-4, 1; Lk 9, 28b-36
Kollekte: Caritas-Fastenopfer
Samstag, 15. März 2025
	18.30 Uhr	 Eucharistiefeier in Kirchberg
Sonntag, 16. März 2025
	 9.00 Uhr	 Eucharistiefeier in Gerabronn
	10.30 Uhr	 Eucharistiefeier in Blaufelden
	10.30 Uhr	 Wortgottesfeier in Schrozberg

Gottesdienste an den Werktagen
Dienstag, 18. März 2025
	18.30 Uhr	 Eucharistiefeier in Gerabronn
Mittwoch, 19. März 2025
	18.00 Uhr	 Rosenkranzgebet in Bartenstein
	18.30 Uhr	 Eucharistiefeier in Bartenstein
Donnerstag, 20. März 2025
	18.00 Uhr	 Rosenkranzgebet in Schrozberg
	18.30 Uhr	 Eucharistiefeier in Schrozberg

Frauentreff
Wir treffen uns wieder am Montag, 10. März um 19.00 Uhr im 
katholischen Gemeindehaus.
Wenn Sie Zeit und Lust haben, kommen Sie einfach vorbei. 
Wir freuen uns über neue Mitglieder!

Caritas-Fastenopfer 2025: Ihre Spende bringt Segen!
In den Gottesdiensten am 15. und 16. März 2025 bittet die 
katholische Kirche beim traditionellen Caritas-Fastenopfer um 
eine Spende für bedürftige Menschen. Gerade angesichts von 
steigenden Preisen für Lebensmittel und Energie steigt die Not 
vieler – auch in unserer Nähe. Die Spenden werden zwischen 
Kirchengemeinde (40 %) und Caritasverband (60 %) aufgeteilt. 
Vielen Dank für Ihre Spende!

Kirchengemeinderatswahl am 30. März 2025
In unserer Kirchengemeinde St. Michael haben sich 3 Frauen 
und 3 Männer bereit erklärt, für den Kirchengemeinderat zu 
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kandidieren. 2 wohnen in Rot am See, 2 in Kirchberg, 2 in 
Wallhausen. Sie vertreten gleichmäßig alle Teile unserer Kir-
chengemeinde. Wir danken
Regina Bokelmann, Felix Fischer, Ute Killat, Inisa Varga, Ma-
rek Andreas Wosny und Joachim Zimnik für die Kandidatur!
Alle wahlberechtigten Kirchengemeindemitglieder sind zur 
Wahl aufgerufen. Bitte machen Sie von Ihrem Wahlrecht Ge-
brauch. Durch die „allgemeine Briefwahl“ haben alle die Mög-
lichkeit, an der Wahl teilzunehmen. Wer lieber persönlich 
wählen möchte, kann dies ebenfalls tun. Durch Ihre Teilnahme 
an der Wahl zeigen Sie, dass Sie unsere Kirchengemeinde 
unterstützen. Herzlichen Dank dafür!�Pfarrer Bernhard Fetzer

Diakoniestation Blaufelden
www.diakoniestation-blaufelden.de

Bürozeiten 	 Mo. – Do. 	�  8.00 – 16.30 Uhr
	 Fr. 	�  8.00 – 13.00 Uhr

Beratung/Pflege:	�  Tel. 07953/886-18
Hauswirtschaft/Familienpflege� Tel. 07953/886-17

Betreuung: � Tel. 07953/886-34
Essen auf Rädern/Hausnotruf� Tel. 07953/886-25

Pflegeteam Wallhausen: � Tel. 07955/7841
Hospiz – Begleitung Sterbender und ihrer Angehörigen
Einsatzleitung: � Tel. 0171/5775934
Kontaktadresse: Hospizverein Blaufelden, Hauptstraße 11, 
74572 Blaufelden, hospiz.blaufelden@yahoo.de,
www.kirchenbezirk-blaufelden.de/Einrichtungen/Hospiz

Sturzgefahr – ein Pflegeproblem!
Ein falscher Schritt und schnell ist es passiert, kurz gestolpert 
und hingefallen. Stürze stellen für ältere und pflegebedürftige 
Menschen ein ernst zu nehmendes Risiko dar. Oft sind Verlet-
zungen die Folge.
In der Häuslichkeit stehen nur wenige Hilfsmittel zur Verfügung 
um eine gestürzte Person vom Boden aufzuheben.
An diesem Abend sprechen wir über Sturzprophylaxe.
Und üben verschiedene Varianten des Aufstehens nach einem 
Sturz mithilfe einer Person.
Wir möchten Sie herzlich zum Gesprächskreis einladen.
Wann: 	 Dienstag, den 11.3.2025
Um: 	 17.30 – 19.00 Uhr im Dekanat Blaufelden, 
	 Hauptstraße 11, Johannes-Brenz-Zimmer (1. Stock)
Wir freuen uns auf Ihr Kommen.
Christa Kokoska (Pflegedienstleitung)
Eine Anmeldung ist nicht zwingend erforderlich.
Bei Rückfragen können Sie sich unter der Tel. 07953/88618 
oder per Mail kokoska@diakoniestation-blaufelden.de melden.

Aus dem VereinslebenAus dem Vereinsleben

Förderverein Bürgerhaus Michelbach/Lücke
Der Förderverein Bürgerhaus Michelbach/Lücke 
lädt herzlich ein zur Jahreshauptversammlung am

Donnerstag, den 13.3.2025, um 19.00 Uhr
im Bürgerhaus in Michelbach/Lücke.

Tagesordnung:
1. Begrüßung
2. Bericht der Schriftführerin
3. Kassenbericht
4. Bericht Kassenprüfer
5. Grußworte

6. Entlastung
7. Ehrungen
8. Ausblick 2025
9. Verschiedenes
Wünsche und Anträge sind schriftlich bis Freitag, 7.3.2025 an 
den 1. Vorsitzenden, Dirk Karst, Kreuzweg 1, einzureichen.
Auf eine rege Teilnahme freut sich die Vorstandschaft.

DLRG-Stützpunkt Wallhausen
Einladung zur 47. Jahreshauptversamm-
lung der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesell-
schaft e.  V. -–Stützpunkt Wallhausen – am 

Freitag, den 14. März 2025 um 20.00 Uhr. Treffpunkt ist im 
DLRG-Vereinsheim am Naturerlebnisbad in Wallhausen.
Tagesordnung:
	 1.	Begrüßung durch den 1. Vorsitzenden
	 2.	Jahresberichte
		 a) Vorsitzender
		 b) Jugendleiter
		 c) technischer Leiter
		 d) Kassenwart
		 e) Kassenprüfer
	 3.	Aussprache zu den Berichten
	 4.	Feststellung des Jahresabschlusses
	 5.	Entlastung der Kasse
	 6.	Vorstellung und Kenntnisnahme des Haushaltsplanes
	 7.	Grußworte
	 8.	Entlastung der Vorstandschaft
	 9.	Wahlen
	10.	Anträge
	11.	Verschiedenes
Anträge zur Jahreshauptversammlung können bis zum  
11. März 2025 schriftlich beim 1. Vorsitzenden Benjamin Kraus, 
In den Hofäckern 10/1, 74599 Wallhausen gestellt werden.
gez. Benjamin Kraus� 1. Vorstand
DLRG-Stützpunkt Wallhausen

Jagdgenossenschaft Hengstfeld
Am Montag, den 17. März 2025, um 19.30 Uhr findet im Ver-
einsheim der Spielvereinigung Hengstfeld die Jahreshauptver-
sammlung der Jagdgenossenschaft Hengstfeld mit folgender 
Tagesordnung statt:
Tagesordnung:
1.	 Begrüßung
2.	 Geschäftsbericht
3.	 Kassenbericht
4.	 Entlastung
5.	 Verwendung Jagdpachtgeld
6.	 Verschiedenes
Wir bitten alle Teilnehmenden, sich bis spätestens 10.3.2025 beim 
Vorstand Erich Keberer unter der Tel.-Nr. 07955/3149, anzumel-
den.
Anträge zur Versammlung sind spätestens am 10.3.2025 beim 
Vorstand schriftlich einzureichen. Alle Jagdgenossen sind zu 
dieser Versammlung samt Wildessen recht herzlich eingeladen.
Auf zahlreichen Besuch freut sich die Vorstandschaft.

Obst- und Gartenbauverein  
Wallhausen
Einladung
zur Jahreshauptversammlung 2025
Am Freitag, 21. März 2025 findet in der Brauerei-
gaststätte „Schwarzer Adler“ in Wallhausen um 
19.30 Uhr die Jahreshauptversammlung statt.
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Die Tagesordnung ist wie folgt:
1. 	Begrüßung und Eröffnung
2. 	Jahresberichte
3. 	Entlastung
4. 	Ehrungen
5. 	Anträge
6. 	Jahresplanung/Termine
7. 	Wahl von Erwin Schock zum Ehrenvorstand mit Stimmrecht
8. Verschiedenes
Anträge zur Mitgliederversammlung bitte schriftlich bis  
14. März 2025 an den 1. Vorsitzenden Friedrich Hanselmann, 
Birkenweg 1, 74599 Wallhausen einreichen.
Mit freundlichem Gruß� Friedrich Hanselmann, 1. Vorsitzender

LandFrauenVerein  
der Gesamtgemeinde Wallhausen

Wir laden herzlich am 8.3.2025 zu unse-
rem Flohmarkt ins Kulturhaus nach Wall-
hausen ein.

Von 13.00 – 16.00 Uhr können Sie nach Herzenslust stöbern 
und kaufen.
Unser Landfrauencafé bewirtet Sie in dieser Zeit mit selbst 
gebackenen Kuchen.
Die Kochkurse bei Lisa finden jeweils ab 14.00 Uhr im Ge-
meindehaus in Wallhausen statt.
•	 Kurs 2		 Samstag, 15.3.2025
•	 Kurs 3		 Samstag, 29.3.2025
Wir kochen Gesundes aus dem Backofen.
Anmeldungen aktuell leider nur auf der Warteliste.
Zur Betriebsbesichtigung der Firma Stellwag mit anschließen-
den Kerzentauchen fahren wir am Freitag, 21.3.2025 nach  
Ilshofen/Eckartshausen.
Kosten für den Workshop sind 17 € und beinhalten neben den 
Materialkosten auch Getränke und Snacks. (Beginn 18.00 Uhr/ 
Wir bilden Fahrgemeinschaften)
Anmeldungen sind ab sofort unter Tel. 07955/3595 oder die 
WhatsApp-Gruppe möglich.
Gäste und Nichtmitglieder sind jederzeit herzlich will-
kommen!
Weitere Infos zu unserem Verein und unseren Veranstaltungen 
finden Sie im Internet unter https://landfrauen-wallhausen.
jimdofree.com.

SpVgg. Hengstfeld-Wallhausen
Fußballabteilung
Kreisliga A4, 1. Mannschaft
SpVgg Gammesfeld – SpVgg Hengstfeld 
(Sonntag, 9.3., 15.00 Uhr, Reserve 13.00 Uhr)
Zum Rückrundenauftakt geht´s nach Gammes-
feld. In der Tabelle einen Platz besser und 3 
Punkte mehr, also ganz chancenlos fahren wir da 
nicht hin. Wir werden wohl jeden Punkt brauchen, 

in der A4 ist ja noch gar nichts entschieden. 6 Direktabsteiger 
wird es wohl nicht geben, aber eine längere Schwächephase 
dürfen wir uns trotzdem nicht erlauben. Die Testspiele waren 
etwas ernüchternd (4 Niederlagen), aber die Punkterunde ist 
hoffentlich eine andere Sache. Und für die Reserve gibt es 
eigentlich nur eine Devise:
Irgendwie die Rote Laterne abgeben.

Mitteilungen  Mitteilungen  
aus den nachbargeMeindenaus den nachbargeMeinden

Reubacher Sommertheater
Der Vorverkauf für das Reubacher Sommertheater 2025 
hat begonnen!
Seit dem 1.3.2025 können Tickets für die diesjährige Saison 
im Onlineshop über die Homepage www.reubachersommer-
theater.de sowie das Rathaus Rot am See (Tel. 07955/381-0) 
und den Ticketshop des Hohenloher Tagblatts 
(Tel. 07951/409112) erworben werden.
In diesem Jahr ist auf Reubachs Freilichtbühne die Komö-
die „Kohlhiesels Töchter“ von Andreas Wening, frei nach 
Hanns Kräly, zu sehen.
Gespielt wird an folgenden Terminen:
Freitag, 	 4.7.2025	 Donnerstag, 	10.7.2025
Samstag, 	5.7.2025	 Freitag, 	 11.7.2025
Sonntag, 	6.7.2025	 Samstag, 	 12.7.2025
Beginn des Stückes ist jeweils 20.30 Uhr, Festbetrieb mit 
Bewirtung ab 19.00 Uhr.

Was sonst noch  Was sonst noch  
interessiertinteressiert

Aktive Junge Christen
Herzliche Einladung zum Offenen Abend mit Alexandra Veigel 
zum Thema: „Beten wie Hannah“ Dieser findet am Samstag, 
dem 8. März 2025, um 20.00 Uhr im Gemeindehaus Blaufel-
den statt.
Der Offene Abend wird als Hybridveranstaltung durchgeführt, 
sowohl als Präsenzveranstaltung vor Ort als auch als Online-
Übertragung. Alle weiteren Infos sowie den Link zu den Ver-
anstaltungen findet ihr unter www.ajc-ev.de

Erlebe, wie deine
Spende wirkt.
Als wärst du vor Ort.
kindernothilfe.de/nahdran

Wir beraten Sie gerne 

Telefon: 07732 1507-17 

Ratgeber.testament@bund.net 

www.bund-bawue.de

Die Natur für nachfolgende Generationen bewahren. 
Jetzt kostenfrei und unverbindlich bestellen:  

Ihr BUND-Ratgeber Testament

Haben Sie Fragen? Telefon: 07732 1507-38 

ratgeber.testament@bund.net • www.bund-bawue.de

Was bleibt, wenn wir gehen?



Naturschutz ohne Grenzen 

Seit über 25 Jahren verbinden wir
europaweit Menschen und Natur 
über Ländergrenzen hinweg.
Gerne informieren wir Sie über
unsere Projekte.

Sabine Günther
Telefon + 49 (0) 7732/92 72 - 17
sabine.guenther@euronatur.org
www.euronatur.org

Abfallbewusstsein zeigt sich bereits beim Einkaufen!!!

Aalener Straße 26 | 74564 Crailsheimwww.strauss-natursteine.de

Dir liegt der Umgang mit Menschen und 
Du willst ein echtes Multi talent werden?

Dann bewirb Dich bei uns für eine 

Ausbildung 
zur / zum Medizinischen Fachangestellten (m/w/d)

Die Ausbildung kann in Voll- und Teilzeit (mind. 75 %) 
absolviert werden. Ausbildungsstart ist am 01.09.2025.

Werde Teil unseres Teams. 
Wir freuen uns auf Deine Bewerbung über unser Online-Bewer-
bungsformular unter www.klinikum-crailsheim.de oder schrift lich an 
die Personalabteilung. Die ausführliche Stellenausschreibung ent-
nimmst Du bitt e unserer Homepage.

Für Fragen steht Corinna Raindt, Personalsach-
bearbeiterin, unter 07951/490-105 (corinna.raindt@
klinikum-crailsheim.de) gerne zur Verfügung.

Klinikum Crailsheim   I    Gartenstr. 21   I    74564 Crailsheim
www.klinikum-crailsheim.de

Mitarbeiter (m/w/d) für unser Büro
in Crailsheim gesucht 
 

Bestattungsinstitut Lindenmeyer, 
Grabenstraße 23-25, 74564 Crailsheim, 07951/5371
oder: ewert@guterabschied.de

                      indenmeyer 
BestattungsinstitutL

Wenn Sie Interesse an der Bestattungsbranche haben, 
gute kaufmännische Kenntnisse mitbringen, gerne mit 
und für Menschen arbeiten, Bewerbung an:

4-Zimmer-DG-Wohnung in 
Hengstfeld zu vermieten

ca. 83 m2 Wohnfl äche, EBK, Bad mit Wanne 
und Dusche, kleine Dachterrasse nach Süden, 
Abstellraum im Keller, Garage, Garten, 
ruhige Lage, bezugsfrei ab 1.7.25,
Bj. 1994, Pelletheizung, 106 kWh/(m2*a), D, 
verbrauchsbasiert.

Telefon 07955/3886888

PLATZIERUNGSWÜNSCHE werden nach Möglichkeit 
erfüllt, können jedoch nicht immer berücksichtigt werden.



WWW.HOFMANN-HAUS.COM

HOFMANN HAUS GMBH
Braunschlage 16
74532 Ilshofen
Ansprechpartner:
Tobias Hofmann
Tel. 07904 94447-18

Als wachsendes Unternehmen sucht 
HOFMANN HAUS nach Verstärkung 
für unser dynamisches Team. 

HABEN WIR IHR 
INTERESSE GEWECKT?
Dann schicken Sie bitte Ihre 
vollständigen Bewerbungs-
unterlagen an

thofmann@hofmann-haus-ils.com

ARCHITEKT/BAUINGENIEUR
(m/w/d) als Projektleiter

KAUFMÄNNISCHE 
ANGESTELLTE (m/w/d)

WIRTSCHAFTSINGENIEUR 
(m/w/d) für den Bereich 
Projektmanagement

DETAILLIERTE 
STELLENAUS-

SCHREIBUNGEN 
UNTER

groninger Ausbildungstag

15. März 2025, 10 – 14 Uhr

Hofäckerstraße 9, 74564 Crailsheim

Was erwartet Dich?
Infos über Ausbildungs- und Studienmöglichkeiten ∙ Austausch 
auf Augenhöhe mit unseren Auszubildenden und Ausbildern  
Unternehmensführung ∙ Mit-Mach-Aktionen ∙ 3D-Druck-Work-
shop ∙ Virtual Reality Station ∙ und natürlich leckere Pizza...! 

Mit Special Guest 

@teichners_

pizza_palace

Kommt vorbei!

Eine Anzeige im Mitteilungsblatt 
erweckt besondere 

Aufmerksamkeit !
ANZEIGEN AUFGEBEN UNTER ANZEIGEN@KRIEGER-VERLAG.DE


